
 

   
 

 Zeitschrift  
 für 
 Immobilienverwaltungsrecht 
   Rechtsinformationen für die Immobilienwirtschaft 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impressum: (klick down) 

 
 

 

  
Editorial 

 Herausgegeben von: 
 

 

Erscheinungsdaten 2016: 
 
1. (Januar/Februar):     07.03.2016 
2. (März/April):     02.05.2016 
3. (Mai/Juni):        04.07.2016 
4. (Juli/August):        05.09.2016 
5. (September/Oktober):    07.11.2016 
6. (November/Dezember): 02.01.2017 
 
 

 

Immobilienrecht: 
 
BGH: Verjährung von Schadensersatzansprüchen beim Immobilienerwerb 
 

Mietrecht: 
 
BGH: Fristlose Kündigung wegen Beleidigung vs. Altersgebrechlichkeit 
 
BGH: BGH lockert Voraussetzungen für Eigenbedarfskündigung 
 
BGH: Schadensersatz wegen vorgetäuschten Eigenbedarf 
 
BGH: Umzugskosten als Schadensersatz nach behördlicher Nutzungsuntersagung 
 

WEG-Recht: 
 
BGH: WEG-Hausgeldabrechnung: Betriebsstrom ist nicht Allgemeinstrom 
 
BGH: Beschlussanfechtung: Anwaltliche Beratung der Beklagten in der WEG-Versammlung 
 

Steuerrecht: 
 
BFH: Aufteilung nicht-/umsatzsteuerbare Mieteinnahmen 
 
BFH: Anschaffungsnahe Schönheitsreparaturen 

6/2016 
Seiten 76-89 
11. Jahrgang 

 Immobilienrecht 
 Mietrecht  
 WEG-Recht  
 Versicherungsrecht  
 Baurecht 
 Maklerrecht 
 ZIV 



 

76  

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 

wir hoffen, dass unser Leser ohne 
Havarien geruhsame Feiertage 
verbringen konnten. Unsere dies-
jährige Weihnachtsspende haben 
wir dem Verein „Die Vertrauten 
e.V.“ zukommen lassen. „Die 
Vertrauten e.V.“ ist einer der 
ältesten Vereine in Deutschland 
überhaupt. Er wurde 1680 in 
Leipzig von Leipziger Kaufleuten 
gegründet, um den von Pestkrank-
heit betroffenen Familien in größ-
ter Not zu helfen. Der Verein hatte 
über die Wellen der Jahrhunderte 
hinaus Bestand und widmet sich 
noch heute gemeinnützigen Zwe-
cken in Leipzig. Wir meinen, dass 
unsere diesjährige Spende dort gut 
untergebracht ist.  

Wir wünschen allen unseren Lesern 
ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr 2017! Wir sind sicher, 
dass es wieder ein spannendes Jahr 
mit vielen Änderungen geben wird. 
Wir wollen weiterhin versuchen, 
den rechtlichen Teil davon mög-
lichst geschmeidig zu gestalten. 
Zunächst aber schließen wir das 
alte Jahr mit der letzten Ausgabe 
der ZIV für 2016 mit einer ganzen 
Menge interessanter Entscheidun-
gen. 
 
Positiv ist zu berichten ist, dass der 
BGH die Voraussetzungen für die 
Eigenbedarfskündigung weiter 
gelockert hat. Der V. Zivilsenat teilt 
uns daneben mit, dass auch in der 

WEG-Hausgeldabrechnung der 
Betriebsstrom gesondert zu ermit-
teln ist. Eine besonders wichtige 
Information für die anstehenden 
Hausgeldabrechnungen. Last but 
not least hat sich der BGH einmal 
mehr mit der Frage der Erstattungs-
fähigkeit von Beschädigungen der 
Mietsache im Rahmen von polizeili-
chen Durchsuchungsmaßnahmen 
beschäftigt. Wir sind sicher, dass 
Sie noch mehr interessante Infor-
mationen für die Verwaltung von 
Immobilien finden werden. Wir 
wünschen daher wie immer eine 
interessante Lektüre. 

 
 
 
 
 

 
Kurze Meldungen 
 
WEG-Hausgeldabrechnung: Be-
triebsstrom ist nicht Allge-
meinstrom 
 
Der V. Zivilsenat hat sich in Bezug 
auf die Verteilung der Kosten für 
den Betriebsstrom der Heizungsan-
lage der Rechtsauffassung des VIII. 
Zivilsenates angeschlossen (BGH-
Urteil vom 20.2.2008, VIII ZR 27/07 
– ZIV 2008, 27). Danach dürfen 
diese Kosten nicht unter „Allge-
meinstrom“ abgerechnet werden, 
sondern sind nach der Heizkosten-
verordnung nach Verbrauch abzu-
rechnen. Der auf den Betrieb der 
Heizungsanlage entfallende Anteil 
des verbrauchten Stroms sei ent-
weder durch gesonderte Zähler zu 
erfassen oder durch Schätzung zu 
ermitteln, Urteil vom 3.6.2016 (V 
ZR 166/15). 
 
 
 

BGH lockert Voraussetzungen für 
Eigenbedarfskündigung 
 
Im Urteil vom 14.12.2016 hat der 
BGH unter teilweiser Aufgabe 
seiner bisherigen Rechtsprechung 
die Voraussetzungen der Eigenbe-
darfskündigung gelockert. Die 
wirksame Kündigung wegen Eigen-
bedarfs setzt nicht mehr voraus, 
dass der Vermieter dem Mieter 
eine in derselben Wohnanlage oder 
im selben Haus in der Kündigungs-
frist zur Verfügung stehende 
Alternativwohnung anbietet. 
Unterlässt er dies, begründet diese 
Pflichtverletzung nur noch Scha-
densersatzansprüche, etwa für 
Umzugs- oder Maklerkosten. Die 
Kündigung bleibt aber wirksam. 
(VIII ZR 232/15). 
 
 
 
 

Beschluss zur Abnahme ist nichtig 
 
Bereits mit Urteil vom 7.4.2016 (ZIV 
2016, 49) hatte das Landgericht 
München I in einem Berufungsurteil 
festgestellt, dass ein Beschluss der 
Wohnungseigentümerversammlung 
zur Abnahme des Gemeinschaftsei-
gentums nichtig ist. Dem schloss 
sich jetzt das Oberlandesgericht 
München in einem anderen Fall an. 
Es liege in der Kompetenz des 
jeweiligen Erwerbers zu entschei-
den, ob er das Werk des Bauträgers 
als eine in der Hauptsache dem 
Vertrag entsprechende Erfüllung 
gelten lassen wolle oder nicht. Die 
Gemeinschaft könne keinen Ab-
nahmebeschluss fassen, an dem 
nicht sämtliche Erwerber positiv 
mitgewirkt hätten, Urteil vom 
6.12.2016, 28 U 2388/16. 

 

Es grüßt herzlich  
Ihr Anwalt 

 
Heinz G. Schultze 

http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
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Aufteilung nicht-/ umsatzsteuerba-
re Mieteinnahmen  
 
Soweit in einer Immobilie umsatz-
steuerbare und steuerfreie Vermie-
tungsumsätze getätigt werden, 
stellt sich die Frage, in welcher 
quotalen Höhe Vorsteuer geltend 
gemacht werden kann. Dabei gibt 
es zwei grundsätzlich Ansätze, den 
Quotienten zu ermitteln. Zum einen 
das Flächenverhältnis der jeweils 
vermieteten Flächen (Flächen-
schlüssel) und zum anderen die 
Höhe der jeweiligen Umsätze 
(Umsatzschlüssel). Ein Rechtsstreit 
mit der Finanzverwaltung zur 
Abzugshöhe von Vorsteuerbeträgen 
aus Baukosten wurde nun bis zum 
BFH geführt und brachte Rechts-
klarheit. Im Urteil vom 10.8.2016 
führte der BFH aus, dass seit der 
Einfügung von § 15 Abs. 4 Satz 3 
UStG mit Wirkung zum 1.1.2004 
grundsätzlich eine Aufteilung nach 

dem Flächenschlüssel zu erfolgen 
hat (XI R 31/09). 
 
Anschaffungsnahe Schönheitsre-
paraturen 
 
In drei Urteilen vom 14.6.2016 hat 
der BFH den Begriff der Instandset-
zung- und Modernisierungsmaß-
nahmen in § 5 Abs. 1 Nr. 1a EStG in 
Bezug auf Schönheitsreparaturen 
konkretisiert. Schönheitsreparatu-
ren würden von der gesetzlichen 
Regelung auch erfasst.  
 
Aufwendungen für innerhalb von 
drei Jahren nach der Anschaffung 
durchgeführte Schönheitsreparatu-
ren – ggf. zusammen mit weiteren 
Aufwendungen für bauliche Maß-
nahmen (ohne USt.) - die insgesamt 
15% der Anschaffungskosten 
überstiegen,  könnten nicht als 
sofort abzugsfähige Werbungskos-
ten geltend gemacht werden, (IX R 
25/14, IX R 15/15, IX R 22/15). 

Verlust des Rügerechts falsch 
berechneter Energielieferpreise 

 
Die Energiewirtschaft musste in den 
letzten Jahren zahlreiche Entschei-
dungen hinnehmen, in denen die 
formulierten Preissteigerungsklau-
seln in den Verträgen für unwirk-
sam erklärt wurden (vgl. u.a. BGH-
Urteil vom 29.4.2008, KZR 2/08 – 
ZIV 2008, 43, BGH-Urteil vom 
6.4.2011, VIII ZR 273/09 – ZIV 2011, 
17, BGH-Urteil vom 20.5.2015, VIII 
ZR 136/14 – ZIV 2015, 40). In einem 
neuerlichen Urteil vom 5.10.2016 
führte der BGH aus, dass die wider-
spruchslose Hinnahme der Preiser-
höhung zur Wirksamkeit der Preis-
erhöhung führen kann. Vorausset-
zung sei, dass die Erhöhung binnen 
drei Jahren nach Zugang der jewei-
ligen Jahresabrechnung nicht 
gerügt wurde. Der erhöhte Preis sei 
dann der maßgebliche, rechtmäßi-
ge Vertragspreis (VIII ZR 241/15). 

 
 
 

Immobilienrecht 
 

Verjährung von Schadensersatzansprüchen beim Immobilienerwerb 
 

 
 
Wird der Käufer beim Immobi-
lienerwerb falsch über Erträge 
und Kosten beraten, beginnt die 
Verjährung mit der Kenntnis 
bzw. der grob fahrlässigen 
Unkenntnis der anspruchsbe-
gründenden Umstände und der 
Person des Schuldners, § 199 

BGB. Nicht genügend ist nach 
den Ausführungen des Bundes-
gerichtshofs im Urteil vom 
17.6.2016 dagegen die Kenntnis 
von Anknüpfungstatsachen. Es 
müsse vielmehr hinzukommen, 
dass der Geschädigte aus den 
Anknüpfungstatsachen den 
Schluss auf eine Pflichtverlet-
zung durch eine bestimmte 
Person zieht oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht gezogen hat. 
 
Konkret bedeute dies im Rah-
men einer Anlageberatung, dass 
die Kenntnis der unerwartet 
schlechten Differenz zwischen 
Finanzierungsausgaben und 

Mieteinnahmen noch nicht die 
erforderliche Kenntnis einer 
Fehlberatung begründet. Denk-
bar seien verschiedene alterna-
tive Ursachen, etwa Beschlüsse 
der Wohnungseigentümerge-
meinschaft über umzulegende, 
unerwartete Kosten oder im 
Rahmen von Mietpools auch 
plötzlich auftretende Zahlungs-
verzüge einzelner Mieter oder 
unerwartet hohe Leerstände. 
Hinsichtlich der Betriebskosten 
könnte zudem eine Bewertung 
grundsätzlich erst erfolgen, 
wenn die Jahresabrechnung 
beschlossen sei (V ZR 134/15).

 
 
 

http://www.bundesfinanzhof.de/
http://www.bundesfinanzhof.de/
http://www.bundesfinanzhof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
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Mietrecht 
 

Fristlose Kündigung wegen Beleidigung vs. Altersgebrechlichkeit 
 

 
 
Schwierige Bewertungen waren 
den Instanzgerichten in Mün-
chen von den zerstrittenen 
Mietvertragsparteien vorgege-
ben worden, mit denen der BGH 
im Urteil 9.11.2016 teilweise 
aufräumte. Die Mieterin be-
wohnte in einem Mietshaus 
eine Dreizimmerwohnung seit 
über 60 Jahren. Vor gut 50 
Jahren mietete sie zudem eine 
Einzimmerwohnung auf dem-
selben Stockwerk an. Diese 
wurde inzwischen vom Betreuer 
der alten Dame bewohnt, der 
sie seit 2007 auch pflegte. Die 
97-jährige Mieterin war bettlä-
gerig und demenzerkrankt.  
2011 schrieb der Betreuer 
mehrere beleidigende Briefe 
und E-mails an Nachbarn und 
die Vermietern. Dies blieb 
zunächst reaktionslos. Die 
Hausverwaltung der Vermieterin 
schrieb den Betreuer im weite-
ren Verlauf an und bat ihn, sein 
Fahrrad aus dem Hausflur zu 
entfernen. Dies lehnte der 
Betreuer mit einer neuen belei-
digenden E-Mail gegenüber dem 
Verwalter ab. Die Vermieterin 
kündigte daraufhin das Miet-
verhältnis mit Anwaltsschreiben 
vom 21.4.2015. Der Betreuer 
erteilte daraufhin der Vermiete-
rin Hausverbot und bewertete 

die Kündigung als „perverse 
Anfeindungstendenzen“ und die 
Vermieterin als „feige Lästerin“ 
sowie sie zusammen mit der 
Hausverwaltung als „naziähnli-
chen braunen Misthaufen“. Die 
Vermieterin kündigte daraufhin 
nochmals fristlos. Da die zweite 
Kündigung vergleichbar kom-
mentiert wurde, kündigte die 
Vermieterin mit Schreiben vom 
6.5.2015 ein drittes Mal. Nach-
dem die Mieterin und ihr Be-
treuer nicht auszogen, erhob die 
Vermieterin Räumungsklage 
zum Amtsgericht München. 
 
Das Amtsgericht gab der Klage 
nur in Bezug auf die Einzimmer-
wohnung (Betreuer) statt. Die 
Räumungsklage gegen die alte 
Dame (3- Zimmer-Wohnung) 
wurde abgewiesen. Auf die 
Berufung der Klägerin wurde 
vom Landgericht die Räumung 
beider Wohnungen angeordnet. 
Hiergegen wandte sich die 
Beklagte und ihr Betreuer mit 
der Revision. 
 
Der Bundesgerichtshof führte im 
Urteil vom 9.11.2016 aus, dass 
die Mieterin sich das Verhalten 
ihres Betreuers zurechnen 
lassen müsse, weil sie ihrem 
Betreuer die Einzimmerwoh-
nung zum selbständigen Ge-
brauch überlassen habe (§ 540 
Abs. 2 BGB). Die im Gesetz 
normierte Sozialklausel (§§ 574, 
574a BGB), die in Härtefällen 
eine Fortsetzung des Mietver-
hältnisses – gegebenenfalls auch 
zu im Urteil festzusetzenden 
Bedingungen (§ 574a Abs. 2 
BGB) - ermögliche, finde gegen-
über einer fristlosen Kündigung 

keine Anwendung (§ 574 Abs. 1 
Satz 2 BGB). 
 
Anders als die Kündigungsgrün-
de nach § 543 Abs. 2 BGB („ins-
besondere“), nämlich Ge-
brauchsbeeinträchtigung, Sorg-
faltspflichtverletzung, unbefugte 
Überlassung an Dritte, Zah-
lungsverzug erfordere die Kün-
digung nach § 543 Absatz 1 Satz 
2 BGB eine Abwägung der 
beiderseitigen Interessen der 
Mietvertragsparteien (BGH-
Urteil vom 4.2.2015, VIII ZR 
175/14 - ZIV 2015, 4). Nach der 
hier einschlägigen Regelung 
nach § 543 Abs. 1 Satz 2 BGB 
liege ein wichtiger Grund zur 
Kündigung vor, wenn dem 
Kündigenden unter Berücksich-
tigung aller Umstände des 
Einzelfalles, insbesondere eines 
Verschuldens der Vertragspar-
teien und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die 
Fortsetzung des Mietverhältnis-
ses bis zum Ablauf der Kündi-
gungsfrist oder bis zur sonstigen 
Beendigung des Mietverhältnis-
ses nicht zugemutet werden 
könne. Diese Würdigung sei 
Sache des Tatrichters.  
 
In diese Wertung sei vom Ge-
richt einzustellen, dass nach Art. 
2 Abs. 2 GG die Gerichte bei 
schwerwiegenden Gesundheits-
beeinträchtigungen oder Le-
bensgefahr verfassungsrechtlich 
gehalten seien, ihre Entschei-
dung auf ein tragfähige Grund-
lage zu stellen, Beweisangebote 
besonders sorgfältig nachzuge-
hen und diesen Gefahren bei 
der Abwägung der widerstrei-
tenden Interessen Rechnung zu 
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tragen. Dabei sei insbesondere 
das Grundrecht des Mieters auf 
Leben und körperliche Unver-
sehrtheit zu berücksichtigen.  
 
Die Mieterin habe im Rechts-
streit in relevanter Weise gel-
tend gemacht, dass sie auf die 
Betreuung durch ihren Betreuer 

in ihrer bisherigen häuslichen 
Umgebung angewiesen sei und 
bei einem Wechsel der Betreu-
ungsperson oder einem Umzug 
schwerwiegendste Gesundheits-
schäden zu besorgen seien.  
 
Die tatsächlichen Feststellungen 
des Berufungsgerichts für die 

nach § 543 Abs. 1 Satz 2 BGB zu 
treffende Gesamtabwägung 
seien unzureichend. Der BGH 
hob daher das landgerichtliche 
Urteil auf und verwies die Sache 
zurück, um die notwendigen 
Feststellungen nachzuholen (VIII 
ZR 73/16). 

 
 

Schadensersatz wegen vorgetäuschten Eigenbedarf 
 
Eine Mieterin im Gerichtsspren-
gel Landsberg erhielt eine Kün-
digung wegen Eigenbedarfs. Der 
Vermieter machte geltend, dass 
die Einzimmerwohnung „drin-
gend“ benötigt würde um seine 
pflegebedürftige Mutter, die 
allein in ihrem Einfamilienhaus 
in einer anderen Stadt lebe, 
aufzunehmen. Die Mieterin 
verweigerte sich, so dass es zu 
einem Räumungsrechtsstreit 
kam. Er endete mit einem 
Prozessvergleich. Die Mieterin 
zog daraufhin im August 2012 
aus der Wohnung aus. Die 
Mutter des Vermieters zog 
allerdings nie in die frei gewor-
dene Wohnung ein; sie verstarb 
im November 2014. 
 
Die Mieterin verlangte darauf-
hin von ihrem vormaligen Ver-
mieter wegen vorgetäuschten 
Eigenbedarfs knapp 24.000 € 
Schadensersatz. Das Amtsge-
richt wies die Klage ab. Die 
hiergegen gerichtete Berufung 
wurde mangels Erfolgsaussich-
ten nach § 522 ZPO durch ein-
stimmigen Beschluss der Mit-
glieder der Berufungskammer 
zurück gewiesen. Gegen den 
Beschluss wandte sich die Kläge-
rin mit ihrer Nichtzulassungsbe-
schwerde zum Bundesgerichts-
hof. Der Bundesgerichtshof ließ 
die Revision zu und hob mit 
Beschluss vom 11.10.2016 den 

Zurückweisungsbeschluss des 
Landgerichts auf. Der BGH 
verwies zudem den Rechtsstreit 
an eine andere Kammer zurück 
und erklärte ferner, dass die 
Kosten des Nichtzulassungsbe-
schwerdeverfahrens zu Lasten 
der Staatskasse niedergeschla-
gen würden. 
 
Die Mieterin sei durch beide 
Instanzen hindurch in entschei-
dungserheblicher Weise in 
ihrem Grundrecht auf Gewäh-
rung rechtlichen Gehörs (Art. 
103 Abs. 1 GG) verletzt worden. 
Das Landgericht habe in Über-
einstimmung mit dem Amtsge-
richt den Vorwurf des vorge-
täuschten Eigenbedarfs als 
unbegründet angesehen. Das 
Landgericht habe sich im We-
sentlichen darauf beschränkt 
festzustellen, dass die Bewer-
tung der Beweiserhebung des 
Amtsgerichts gedankliche Wi-
dersprüche, Verstöße gegen 
Erfahrungs- bzw. Denkgesetze 
oder eine Lückenhaftigkeit nicht 
erkennen ließe. Die Überzeu-
gungsbildung des Amtsgerichts 
sei nachvollziehbar und nicht zu 
beanstanden. Zwar sei es denk-
bar, dass die von der Berufung 
aufgeworfenen Fragen zu einer 
anderen Würdigung führen 
könnten. Nach dem Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung sei 
es jedoch möglich, dass unter-

schiedliche Gerichte in nicht zu 
beanstandender Weise zu 
unterschiedlichen Ergebnissen 
kämen. 
 
Der BGH erklärt in seinem 
Beschluss deutlich, dass das 
Landgericht verkannt habe, dass 
es selbst auch Tatsacheninstanz 
sei. Es könne sich daher nicht 
darauf beschränken, die erstin-
stanzliche Überzeugungsbildung 
nur auf Rechtsfehler hin zu 
überprüfen. Bestünde aus der 
für das Berufungsgericht gebo-
tenen Sicht eine gewisse, nicht 
notwendigerweise überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit dafür, 
dass im Falle der Beweiserhe-
bung in der Berufungsinstanz 
die erstinstanzlichen Feststel-
lungen keinen Bestand haben 
könnten, sei das Berufungsge-
richt zu einer erneuten Beweis-
aufnahme verpflichtet (vgl. 
BGH-Urteil vom 9.3.2005, VIII ZR 
266/03).  
 
Danach ergäbe sich aktuell 
folgende Bewertung. Der Mieter 
habe in die für den Eigenbedarf 
geltend gemachten Umstände 
regelmäßig keinen Einblick. 
Ergäbe sich aber, dass der 
Vermieter den behaupteten 
Selbstnutzungswillen nach dem 
Auszug des Mieters nicht um-
setze, liege der Verdacht nahe, 
dass der Eigenbedarf nur vorge-

http://www.bundesgerichtshof.de/
http://www.bundesgerichtshof.de/
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schoben war (BGH-Urteil vom 
18.5.2005, VIII ZR 368/03). 
Unter diesen Umständen sei es 
dem Vermieter zuzumuten, 
substantiiert und plausibel 
(„stimmig“) darzulegen, aus 
welchem Grund der mit der 
Kündigung vorgebrachte Eigen-
bedarf nachträglich entfallen 
sein soll; hieran seien strenge 
Anforderungen zu stellen. 
 
Das Amtsgericht habe festge-
stellt, dass nach den Darstellun-
gen des Vermieters der Umzug 

entfallen sei, weil sich der 
Gesundheitszustand der Mutter 
im Sommer 2013 erheblich 
verschlechtert habe. Dies sei 
nicht stimmig, weil die Woh-
nung bereits im August 2012 
zurückgegeben wurde und es 
nicht ersichtlich sei, warum der 
Eigenbedarf nicht schon im 
Anschluss hieran im Jahre 2012 
realisiert wurde. Ferner habe 
das Amtsgericht nicht gewür-
digt, dass im Kündigungsschrei-
ben der Eigenbedarf als „akut“ 
bezeichnet worden sei, eine 

Zeugin aber ausgesagt habe, 
dass konkret noch gar kein 
Nutzungswunsch der Mutter des 
Vermieters bestand. Eine vor-
sorgliche Eigenbedarfskündi-
gung kenne das Gesetz nicht. 
Vielmehr müsse sich der Nut-
zungswunsch „verdichtet“ 
haben, so dass ein konkreter 
Wunsch an einer baldigen 
Eigennutzung bestehen müsse. 
(BGH-Urteil vom 23.9.2015, VIII 
ZR 297/14 – ZIV 2015, 59), VIII 
ZR 300/15. 
 

 
 

Schadensersatzanspruch des Vermieters wegen Durchsuchung 
 
Im BGH-Urteil vom 14.3.2013 (III 
ZR 253/12 - ZIV 2013, 21) setzte 
sich der BGH mit der Frage 
auseinander, ob der Vermieter 
gegen das jeweilige Bundesland 
einen Schadensersatzanspruch 
hat, wenn im Rahmen einer 
Hausdurchsuchung beim Mieter 
ein Schaden an der Wohnung 
entsteht . 
 
Nunmehr lag ihm zur Entschei-
dung die Rechtfrage vor, ob der 
Mieter sich schadensersatz-
pflichtig macht, wenn bei ihm 
eine Hausdurchsuchung durch-
geführt wird und beim Eindrin-
gen der Polizei die Wohnungs-

eingangstüre beschädigt wird. 
Grundsätzlich bejahte der VIII 
Zivilsenat diese Rechtsfrage. Der 
Mieter, der seine Wohnung für 
Straftaten nutze, etwa indem er 
sie als Aufbewahrungsort für 
illegale Betäubungsmittel nutze, 
verletze seine Obhutspflichten 
gegenüber seinem Vermieter. 
Nach allgemeiner Lebenserfah-
rung müsse man in dieser Situa-
tion mit Hausdurchsuchungen 
und auch mit Beschädigungen 
der Mietsache rechnen. 
 
Im vorliegenden Fall wurde der 
Mieter aber nicht zum Scha-
densersatz verurteilt. Die Haus-

durchsuchung wurde angeord-
net, weil die Ermittlungsbehör-
den fälschlicherweise davon 
ausgingen, dass der Mieter 
Drogendealer sei und hierzu 
auch seine Wohnung nutzen 
würde. Dies stellte sich im 
Rahmen der Hausdurchsuchung 
und der weiteren Ermittlungs-
maßnahmen indessen als unzu-
treffend heraus. Der Mieter war 
nur Drogenkonsument, dealte 
aber nicht mit illegalen Betäu-
bungsmitteln. Die begangene 
Straftat war daher weder kausal 
für die Durchsuchung, noch für 
den Schaden, Urteil vom 
14.12.2016 (VIII ZR 49/16). 

 
 

Gewerbemietrecht 
 

Umzugskosten als Schadensersatz nach behördlicher Nutzungsuntersagung 
 

 

Auch kleine Mieter schaffen 
mitunter große Streitigkeiten. 
Der Mieter eines einzelnen 
Büroraums in Brake (Nieder-
sachsen) begann einen Rechts-
streit, der bis zum Bundesge-
richthof hinauf führte.  

Die Stadt stellte im Rahmen 
einer bauordnungsrechtlichen 
Prüfung fest, dass die Immobilie 
verschiedene Mängel im Brand-
schutz aufweise. Insbesondere 
war bei der Anbringung des 
Wärmedämmverbundsystems 
(WDVS) bauordnungswidrig 
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brennbares Polystyrol verwen-
det worden. Die Bauordnungs-
behörde setzte der Vermieterin 
unter Androhung der Nutzungs-
untersagung eine Frist bis zum 
31.5.2013, die bestehenden 
Mängel abzustellen. Es geschah 
nichts. Die Behörde untersagte 
daher dem Mieter mit Bescheid 
vom 7.6.2013 die weitere Nut-
zung der Büroräume und ordne-
te die sofortige Vollziehbarkeit 
des Verwaltungsaktes an. Der 
Mieter kündigte mit Anwalts-
schreiben vom 12.6.2013 die 
Mieträume fristlos zum 
30.6.2013 und zog aus. Miete 
für Juni bezahlte er nicht. Statt-
dessen verklagte der Mieter 
seine Vermieterin auf Bezahlung 
von Schadensersatz für ver-
schiedene Umzugskosten (Mö-
beltransport, Abbau und Neuin-
stallation EDV-Anlage, Reini-
gungskosten usw.) in Höhe von 
2.375,00 €. Die Vermieterin 
ihrerseits forderte daraufhin 
widerklagend Miete für Juni und 
Juli 2013. 
 
Das Amtsgericht gab der Klage 
in Höhe von 1.675,00 € statt. 
Der Widerklage blieb bis auf 
83,30 € der Erfolg versagt. Die 
Vermieterin legte Berufung ein 
und verfolgte damit ihren An-
trag auf vollständige Klageab-
weisung weiter. Hinsichtlich der 
Widerklage verfolgte sie nur 
noch die Bezahlung der Miete 
für den Monat Juni, dem Monat 
des Auszugs. Das Landgericht 
änderte die amtsgerichtliche 
Entscheidung nur in den Beträ-
gen minimal. Die Vermieterin 
legte daraufhin Revision ein. 
 
Im Urteil vom 2.11.2016 führte 
der BGH aus, dass grundsätzlich 
eine Mietvertragspartei sich 
schadensersatzpflichtig mache, 
wenn sie die andere Partei zu 

einer wirksamen außerordentli-
chen Kündigung veranlasst habe 
(sog. Kündigungs- oder Kündi-
gungsfolgeschaden, BGH-Urteil 
vom 15.3.2000, NJW 2000, 
2342, BGH-Urteil vom 
13.6.2007, VIII ZR 281/06 – ZIV 
2007, 40). Grundlage für diesen 
Ersatzanspruch sei entweder § 
280 Abs. 1 BGB oder wie im 
vorliegenden Fall § 536a Abs. 1 
BGB, wenn die außerordentliche 
Kündigung wegen eines Um-
standes erfolge, der zugleich 
einen Mangel der Mietsache 
begründe (BGH-Urteil vom 
31.10.2012, XII ZR 126/11 – ZIV 
2012, 73). 
 
Nach § 543 Abs. 1 BGB könne 
jede Vertragspartei das Miet-
verhältnisaus wichtigem Grund 
außerordentlich fristlos kündi-
gen. Ein wichtiger Grund läge 
u.a. vor, wenn dem Mieter der 
vertragsgemäße Gebrauch ganz 
oder teilweise nicht rechtzeitig 
gewährt oder wieder entzogen 
werde; letzteres könne auch 
durch das Auftreten eines 
Mangels geschehen, wenn 
dieser dem vertragsgemäßen 
Gebrauch der Mietsache entge-
gen steht (BGH-Urteil vom 
20.11.2013, XII ZR 77/12 - ZIV 
2013, 85). 
 
Behördliche Beschränkungen 
stellten indessen nur dann einen 
Mietmangel dar, wenn sie auf 
der konkreten Beschaffenheit 
der Mietsache beruhten und 
nicht in den persönlichen oder 
betrieblichen Umständen des 
Mieters begründet seien. Dane-
ben müssten die öffentlich-
rechtlichen Beschränkungen den 
vertragsgemäßen Gebrauch 
tatsächlich auch einschränken 
(BGH-Urteil vom 20.11.2013, XII 
ZR 77/12 – ZIV 2013, 85). Diese 
Voraussetzung sei regelmäßig 

erfüllt, wenn die zuständige 
Behörde die Nutzung des Miet-
objektes durch ein rechtswirk-
sames und unanfechtbares 
Verbot untersagt habe. Auch 
soweit das Verbot noch nicht 
unanfechtbar sei, müsse sich 
der Mieter grundsätzlich nicht 
auf das Risiko eines verwal-
tungsgerichtlichen Rechtsstreits 
mit ungewissem Ausgang einlas-
sen, wenn die Behörde bereits 
die sofortige Untersagung der 
Nutzung der Mietsache verfügt 
habe und der Gegenstand der 
behördlichen Beanstandung 
außerhalb des Einwirkungsbe-
reichs des Mieters liege. Das sei 
bei der brandschutztechnischen 
Monierung der Fassade der Fall. 
 
Werde der Mieter auf diese 
Weise zu einer außerordentli-
chen Kündigung aus wichtigem 
Grund herausgefordert, hafte 
der Vermieter im Wege einer 
verschuldensunabhängigen 
Garantiehaftung (§ 536a Abs. 1 
BGB) auch für kündigungsbe-
dingte Schäden.  
 
Der Einwand der Vermieterin, 
sie hätte das Mietverhältnis 
ihrerseits kündigen können, so 
dass die Umzugskosten auch bei 
rechtmäßigem (Alternativ-) 
Verhalten angefallen wären, 
überzeugte den XII. Zivilsenat 
nicht. Voraussetzung sei für 
diesen Einwand, dass derselbe 
Erfolg sicher herbei geführt 
worden wäre; die bloße Mög-
lichkeit genüge für die rechtliche 
Relevanz dieses Einwandes nicht 
(BGHZ 120, 281, BGH NJW 1959, 
1316). Umgekehrt könne der 
Mieter nur Schadensersatz für 
den Zeitraum verlangen, in dem 
der Vermieter auch gegen 
seinen Willen am Mietvertrag 
festgehalten werden könne 
(BGH-Urteil vom 17.3.2004, XII
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 ZR 254/00, BGH-Urteil vom 
12.1.1972, WM 1972, 355). 
Insbesondere die Ansprüche des 
Mieters auf Erstattung der 
Mietdifferenz wegen der Mehr-
kosten der kündigungsbedingt 
angemieteten Ersatzmietfläche 
seien daher auf den Zeitraum 
bis zum Ablauf der vereinbarten 
Vertragsdauer oder bis zur 
Wirksamkeit der ersten mögli-
chen Kündigung durch den 
Vermieter beschränkt (BGH-
Urteil vom 15.6.1964, WM 
19654, 831). 
 

Nicht zutreffend sei demgegen-
über in Bezug auf die Widerkla-
ge, dass der Mieter von der 
Nutzungsuntersagungsverfü-
gung der Stadt vom 7.6.2013 an 
keinen Mietzins mehr schulde. 
Auch bei der Anordnung der 
sofortigen Vollziehbarkeit eines 
Bescheides gäbe es Fälle, in 
denen die Behörde die weitere 
Nutzung der Immobilie faktisch 
dulde. In dieser Situation könne 
der durch den Bescheid an der 
Mietsache bestehende „Makel“ 
den Mietzins mindern, aber 
nicht völlig aufheben. Eine 
andere Betrachtung sei auch 

nicht aus dem Umstand ge-
schuldet, dass der Mieter im 
Falle eines Brandes einem 
erhöhten Risiko ausgesetzt sei. 
Diese Risikoerhöhung erlaube 
nicht die Beurteilung, dass die 
Gebrauchstauglichkeit der 
Mietsache vollständig aufgeho-
ben sei (KG Berlin KGR 2004, 97, 
OLG Brandenburg, Urteil vom 
14.4.2015, 6 U 77/12). Da das 
Berufungsgericht die für die 
Minderungsbemessung erfor-
derlichen Feststellungen noch 
nicht getroffen hatte, verwies 
der BGH den Rechtsstreit wieder 
zurück (XII ZR 153/15). 

 
 

Zur Reichweite des Vertragseintritts nach § 566 BGB 
 
Die Stadt Dresden mietete 
Flächen von einer Firm E.R.B. 
(Altvermieterin) mit Vertrag 
vom 10.12.1997 an. Im Mietver-
trag war eine Ankaufsoption für 
die Mietsache eingeräumt. Acht 
Tage später wurde noch ein 
notarieller Vertrag zwischen den 
Mietvertragsparteien abge-
schlossen, in dem das Ankaufs-
recht vereinbart wurde. Der 
notariellen Urkunde wurde der 
Mietvertrag als Anlage beigefügt 
und formuliert, dass beide 
Verträge wirtschaftlich eine 
Einheit bilden sollten. Im 
Grundbuch wurde die An-
kaufsoption nicht vermerkt. 
 
Die Altvermieterin verkaufte das 
Grundstück an eine Sparkasse. 
Im Kaufvertrag wurde das An-
kaufsrecht der Mieterin (Stadt 
Dresden) verankert. Die Spar-
kasse verkaufte ihrerseits das 
Grundstück nochmals weiter. Im 
weiteren Kaufvertrag gab es 
zum Ankaufsrecht der Mieterin 
keine Regelung. 
 

Zwischen den neuen Mietver-
tragsparteien wurde danach 
streitig, ob die Mieterin auch 
gegenüber der neuen Vermiete-
rin ein Ankaufsrecht habe, das 
sie ausüben könne. Die Vermie-
terin klagte daraufhin auf Fest-
stellung, dass die Mieterin kein 
Ankaufsrecht mehr habe. Das 
Landgericht Dresden wies die 
Klage ab. Die Berufung zum 
Oberlandesgericht hatte Erfolg. 
Das Urteil hielt den Angriffen 
der Revision zum BGH stand. 
 
Im Urteil vom 12.10.2016 führte 
der BGH aus, dass das Ankaufs-
recht mangels Vereinbarung 
zwischen den Kaufvertragspar-
teien vertraglich nicht überge-
gangen sei. Das Ankaufsrecht sei 
zudem nicht als Beschränkung 
im Grundbuch eingetragen 
gewesen. 
 
Schließlich sei das Ankaufsrecht 
nicht gesetzlich nach § 566 BGB 
auf die aktuelle Vermieterin 
übergegangen. Die Norm gestat-
te nur die Überleitung von 
Rechten und Pflichten, die als 

mietvertragliche zu qualifizieren 
seien oder in einem untrennba-
ren Zusammenhang mit dem 
Mietvertrag stünden. Umge-
kehrt trete der Erwerber nicht in 
Rechte und Pflichten ein, die 
außerhalb des Mietverhältnisses 
lägen, selbst wenn sie als zusätz-
liche Vereinbarungen im Miet-
vertrag geregelt wurden (BGH-
Urteil vom 25.7.2012, XII ZR 
22/11 – ZIV 2012, 57). Für die 
Frage, welche Rechte und Pflich-
ten der Regelung in § 566 BGB 
unterfielen, sei daher auf den 
materiellen Gehalt der jeweili-
gen Vertragsbestimmung abzu-
stellen. Der Bundesgerichtshof 
habe von § 566 BGB bisher als 
erfasst angesehen das Ver-
mieterpfandrecht (BGH-Urteil 
vom 15.10.2014, XII ZR 163/12 – 
ZIV 2014, 75), die Übernahme 
der Kosten für Schönheitsrepa-
raturen (BGH-Urteil vom 
3.12.2014, VIII ZR 224/13 – ZIV 
2014, 72), den Anspruch des 
Veräußerers auf Leistung der 
Kaution (BGH-Urteil vom 
25.7.2012, XII ZR 22/11 – ZIV 
2012, 57), eine Schiedsvereinba-
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rung (BGH-Urteil vom 3.5.2000, 
XII ZR 42/98, NJW 2000, 2346) 
und die Übernahme des Inven-
tars durch den Verpächter (BGH-
Urteil vom 21.9.1965, V ZR 
65/63, NJW 1965, 2198). 
 
Andernfalls bestünde die Ge-
fahr, dass die Mietvertragspar-

teien zu Lasten des späteren 
Erwerbers Verpflichtungen 
begründen könnten, die durch 
den intendierten Mieterschutz 
nicht gerechtfertigt wären. Das 
Ankaufsrecht ist nach den 
weiteren Ausführungen des 
Gerichts nicht als mietrechtliche 
Regelung zu qualifizieren. Es 

stünde zudem nicht in einem 
untrennbaren Zusammenhang 
mit dem Mietvertrag. Es fehle 
an einem objektiv materiellen 
Zusammenhang mit dem Miet-
verhältnis. Vielmehr schlössen 
sich Ankauf und Mietverhältnis 
gegenseitig aus (XII ZR 9/15).

 
 
 

WEG-Recht 
 

Beschlussanfechtung: Anwaltliche Beratung der Beklagten in der WEG-Versammlung 
 

 
 
Einen sehr praxisrelevanten 
Sachverhalt beurteilte der BGH 
in seiner Entscheidung vom 
8.7.2016. Nachdem die Verwal-
terbestellung angefochten 
wurde, hielt die Verwalterin 
noch während des laufenden 
Rechtsstreits eine Eigentü-
merversammlung ab. Im Rah-
men der Versammlung berichte-
te der Geschäftsführer der 
Verwalterin als Versammlungs-
leiter vom Stand des Gerichts-
verfahrens. Zur näheren Erläute-
rung rief er sodann den für die 
beklagten Wohnungseigentü-
mer bestellten Anwalt in den 
Versammlungsraum. Der Anwalt 
bat die Anfechtungskläger für 
die Zeit der Erörterung den 
Raum zu verlassen. Noch ehe 
diese gingen, unterbrach der 
Versammlungsleiter die Ver-
sammlung für die geplante 
Besprechung. Die Kläger verlie-
ßen den Raum unter Protest. 
Nach der Besprechung rief der 

Versammlungsleiter die Kläger 
wieder in den Raum und setzte 
die Versammlung ohne Anwalt 
fort. In dieser Versammlung 
wurde schließlich auch die 
Wiederbestellung der Verwalte-
rin (erneut) beschlossen. 
 
Dieser Beschluss wurde aber-
mals angefochten. In der Be-
gründung zur Anfechtungsklage 
wurde ausgeführt, die Auswahl 
des Verwalters entspräche 
wegen früheren Fehlverhaltens 
nicht den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Verwaltung. Das 
Amtsgericht wies die Klage ab. 
Die Berufung hatte keinen 
Erfolg. Das Berufungsgericht 
führte in seinem Urteil aus, dass 
der Bestellungsbeschluss formell 
fehlerhaft ergangen sei. Die aus 
dem Saal verwiesenen Eigentü-
mer seien in erheblicher Weise 
in ihren Mitwirkungsrechten 
verletzt worden. Die Rechtsver-
letzung sei aber nicht relevant, 
weil die entsprechende Rüge 
erst nach dem Ablauf der An-
fechtungsbegründungsfrist 
vorgetragen worden sei. Sie 
könne daher nicht berücksich-
tigt werden, so dass der Beru-
fung der Erfolg versagt bleiben 
müsse. Das Berufungsgericht 

ließ die Revision zu, weil nicht 
gesichert sei, ob der Beschluss 
wegen der Verkürzung der 
Mitgliedschaftsrechte nicht nur 
rechtswidrig, sondern vielmehr 
nichtig sei. Dann käme es auf die 
Einhaltung der Anfechtungsfrist 
nicht an. 
 
Der BGH führte im Urteil vom 
8.7.2016 aus, dass die Revision 
unbegründet sei. Die Unterre-
dung der vormaligen Beklagten 
mit deren Anwalt sei aufgrund 
der Unterbrechung der Woh-
nungseigentümerversammlung 
nicht Bestandteil der Versamm-
lung gewesen. Die Kläger seien 
daher nicht in ihrem Recht auf 
Teilnahme an der WEG-
Versammlung beschnitten 
worden. Gleichzeitig stellten die 
Karlsruher Richter aber auch 
fest, dass die Unterbrechung der 
Versammlung durch den Ver-
sammlungsleiter ermessensfeh-
lerhaft gewesen sei. Grundsätz-
lich dürfe der Versammlungslei-
ter die Eigentümerversammlung 
unterbrechen, wenn dies einer 
„ordnungsmäßigen Durchfüh-
rung der Wohnungseigentü-
merversammlung“ entspräche. 
Er entscheide über die Vornah-
me einer – auf ein angemesse-
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nes zeitliches Maß beschränkten 
– Unterbrechung nach pflicht-
gemäßen Ermessen. Vorliegend 
sei es aber den beklagten Woh-
nungseigentümern zumutbar 
gewesen, Informationsgesprä-
che mit ihrem Anwalt zeitlich so 
zu legen, dass die Eigentü-
merversammlung hiervon unbe-
rührt bleibe. Nur bei Vorliegen 
besonderer Umstände, etwa 
wenn ein Beratungsbedarf erst 
aufgrund der in der Versamm-
lung geführten Diskussion zu 

einem bestimmten Tagesord-
nungspunkt entstehe, könne 
eine Unterbrechung in Betracht 
kommen. Diese besonderen 
Umstände hätten nicht vorgele-
gen. Vielmehr sei umgekehrt die 
Vorgehensweise des Versamm-
lungsleiters geeignet gewesen, 
bei den ausgeschlossenen 
Eigentümern den Anschein zu 
erwecken, die Verwalterin 
nehme einseitig die Interessen 
einer Eigentümergruppe wahr 
und verstoße damit gegen ihre 

Neutralitätspflicht. Ob die 
ermessensfehlerhafte Unterbre-
chung eine Anfechtbarkeit des 
hernach gefassten Beschlusses  
zur Verwalterbestellung be-
gründe, könne dahin stehen, da 
die entsprechende Rüge nicht in 
der gesetzlichen Frist vorgetra-
gen worden sei. Eine Nichtigkeit 
der Beschlüsse könne dieser 
Rechtsfehler nicht begründen, 
Urteil vom 8.7.2016 (V ZR 
261/15).

 
 

Nutzungsuntersagung für Eigentumswohnung 
 
Eine aus zwei Personen beste-
hende Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts ersteigerte in Berlin eine 
Eigentumswohnung. Dabei 
handelte es sich nicht um ein 
gewöhnliches Zwangsversteige-
rungsverfahren. Die vormaligen 
Eigentümer waren u.a. wegen 
Beleidigungen, Bedrohungen 
und einer Körperverletzung zum 
Nachteil eines Wohnungseigen-
tümers zur Veräußerung ihres 
Wohneigentums nach § 18 WEG 
verurteilt worden. Daraufhin 
leitete die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft das 
Zwangsversteigerungsverfahren 
ein, das am 1.9.2013 mit dem 
Zuschlag zugunsten der GbR 
endete. 
 
Die vormaligen Eigentümer 
zogen nicht aus der Wohnung 
aus, sondern verblieben dort 
mit Zustimmung der neuen 
Eigentümerin. Die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft fasste 
daraufhin den Beschluss, die 
neue Eigentümerin und deren 
beiden Gesellschafter gerichtlich 
in Anspruch zu nehmen. Beim 
Amtsgericht beantragten sie, die 
Beklagten zu verurteilen, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Nutzer 

die Immobilien nicht mehr 
betreten oder in sonstiger 
Weise nutzen können. Später 
wurde auch ergänzend bean-
tragt, die Beklagten zu verurtei-
len, ein etwaig bestehendes 
Nutzungsverhältnis zu beenden. 
 
Die Wohnungseigentümerge-
meinschaft gewann den Rechts-
streit durch alle drei Instanzen, 
soweit die GbR als Eigentümerin 
der Einheit verklagt worden war. 
Der BGH wies die Klage insoweit 
ab, als sie sich gegen die beiden 
Gesellschafter wandte. 
 
Die Bundesrichter führten in 
ihrem Urteil vom 18.11.2016 
aus, dass § 14 Nr. 1 WEG den 
rechtlichen Maßstab für den 
zulässigen Gebrauchs des Son-
dereigentums formuliere. Jeder 
nachteilig betroffene Woh-
nungseigentümer könne die 
Unterlassung oder Beseitigung 
der Beeinträchtigung verlangen, 
§ 15 Abs. 3 WEG (BGH-Urteil 
vom 1.6.2012, V ZR 195/11 – ZIV 
2012, 48, BGH-Urteil vom 
27.2.2015, V ZR 73/14 – ZIV 
2015, 20). Diesen Anspruch 
könne die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft im eigenen 

Namen verfolgen, weil sie die 
Geltendmachung der entspre-
chenden Individualansprüche 
der übrigen Wohnungseigentü-
mer nach § 10 Abs. 6 Satz 3 
WEG durch Mehrheitsbeschluss 
an sich gezogen habe (gekorene 
Ausführungsbefugnis, BGH-
Urteil vom 30.3.2006, V ZB 
17/06 – ZIV 2006, 46, BGH-Urteil 
vom 5.12.2014, V ZR 5/14 – ZIV 
2014, 79). 
 
Das Entziehungsurteil sei für die 
neue Eigentümerin auch ohne 
Eintragung im Grundbuch bin-
dend. Dies ergäbe sich aus § 10 
Abs. 4 Satz 1 WEG, wonach 
gerichtliche Entscheidungen in 
einem Rechtsstreit gemäß § 43 
WEG zu ihrer Wirksamkeit 
gegen den Sonderrechtsnach-
folger eines Wohnungseigentü-
mers nicht der Eintragung in das 
Grundbuch bedürften. Bei dem 
Entziehungsurteil handele es 
sich um eine gerichtliche Ent-
scheidung nach § 43 WEG (BGH-
Beschluss vom 19.12.2013, V ZR 
96/13 - ZIV 2014, 9). Allerdings 
verpflichte das Entziehungsurteil 
nach § 18 Abs. 1 WEG die verur-
teilten Wohnungseigentümer 
nur zur Veräußerung ihrer 
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Wohnung. Für die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft würde 
hierdurch kein Anspruch auf 
Räumung und Herausgabe 
geschaffen. Diesen Anspruch 
habe nur die neue Eigentümerin 
nach § 93 ZVG. 
 
Aus dem Entziehungsurteil 
ergäbe sich aber, dass die frühe-
ren Eigentümer sich gemein-
schaftsschädigend verhalten 
hätten und man hieraus die 
Prognose ableiten könne, dass 
dies auch in Zukunft geschehen 
werde. Die Ersteherin verletze 
ihre Pflicht aus § 14 Nr. 1 WEG, 
wenn sie die Nutzung durch die 
früheren Eigentümer nicht 
beende, sondern ihnen den 
Besitz überlasse. Dies gelte auch 
unabhängig von einer etwaigen 

vertraglichen Bindung mit den 
vormaligen Eigentümern. Es 
entspräche der ständigen Recht-
sprechung, dass ein gegen den 
Wohnungseigentümer gerichte-
ter Unterlassungsanspruch nicht 
an dessen mietvertraglichen 
Bindungen scheitere. Die wech-
selseitigen Pflichten und Rechte 
der Wohnungseigentümer 
würden durch eine mietvertrag-
liche Bindung eines Miteigen-
tümers weder erweitert noch 
beschränkt. Vielmehr müsse der 
vermietende Eigentümer alles in 
seiner Macht Stehende unter-
nehmen, damit sein Mieter 
einem berechtigten Unterlas-
sungsbegehren der andren 
Eigentümer Folge leiste (BGHZ 
62, 388, 393, BGHZ 144, 200, 

204, BGH-Urteil vom 16.5.2014, 
VZR 131/13 – ZIV 2014, 45). 
 
Soweit die Klage auch gegen die 
Gesellschafter der GbR gerichtet 
sei, könne diese keinen Erfolg 
haben. Entgegen der Ansicht 
des Berufungsgerichts hätten 
die Gesellschafter nicht nach § 
128 HGB analog für die GbR 
einzustehen. Richtig sei zwar, 
dass die Gesellschafter für die 
Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft hierüber persönlich 
einzustehen hätten. Sie könnten 
aber nicht für eine Verpflichtung 
der Gesellschaft zur Unterlas-
sung in Anspruch genommen 
werden (BGH-Urteil vom 
20.6.2013 – I ZR 201/11, BGH-
Urteil vom 25.1.2008, V ZR 
63/07),  (V ZR 221/15).  

 
 

Kostenlast für WEG-Verwalter erst in der Berufungsinstanz 
 
Die Teilungserklärung einer im 
Gerichtssprengel Görlitz ange-
siedelten Wohnungseigentü-
mergemeinschaft sah vor, dass 
die Gemeinschafter einem 
Miteigentümer das Stimmrecht 
per Beschluss entziehen können, 
wenn er mit der Entrichtung von 
Beiträgen mit mehr als einem 
Monat in Verzug ist. 
 
Bei einer WEG-Versammlung 
berücksichtigte der WEG-
Verwalter als Versammlungslei-
ter das dahingehende Be-
schlusserfordernis nicht, son-
dern stellte einleitend fest, dass 
eine Miteigentümerin mit 6.290 
€ Hausgeldbeiträgen in Rück-
stand und damit nicht stimmbe-
rechtigt sei. Die betroffene 
Miteigentümerin stimmte bei 
den Beschlussfassungen jeweils 
nicht mit ab und wies dabei auf 
ihre fehlende Stimmberechti-
gung hin. 

Die betroffene Miteigentümerin 
focht anschließend aber die 
Beschlüsse „Abrechnung“, 
„Wirtschaftsplan 2011“ und 
„Wiederwahl Verwalter“ an. Das 
Amtsgericht gab der Anfech-
tungsklage statt. Die Berufung 
zum Landgericht Dresden wurde 
übereinstimmend für erledigt 
erklärt. Im nachfolgenden Be-
schluss wurden dem Verwalter 
50% der Kosten des Berufungs-
verfahrens auferlegt. Mit der 
zugelassenen Rechtsbeschwer-
de wandte sich der Verwalter 
gegen die zu seinem Nachteil 
ergangene Kostenentscheidung. 
Ohne Erfolg. Der BGH führte in 
seinem Beschluss vom 7.7.2016 
aus, dass dem Verwalter grund-
sätzlich die Kosten des Rechts-
streits nach § 49 Abs. 2 WEG 
auferlegt werden könnten, 
soweit die Tätigkeit des Gerichts 
durch ihn veranlasst wurde und 

ihn diesbezüglich ein grobes 
Verschulden träfe. 
 
Im Rahmen der Erledigungser-
klärung gründe die Kostenent-
scheidung auf § 49 Abs. 2 WEG 
sowie auf §§ 91 ff ZPO. Die 
Voraussetzungen für eine Kos-
tenlast des Verwalters nach 
einer Erledigung würden nur 
ausnahmsweise greifen. Zu 
diesem Zeitpunkt stünden die 
tatsächlichen Voraussetzungen 
von § 49 Abs. 2 WEG nur aus-
nahmsweise schon fest (BGH-
Urteil vom 22.11.2001, VII ZR 
405/00). Vorliegend seien diese 
Voraussetzungen vom Landge-
richt dagegen fehlerfrei ange-
nommen worden. Zwar musste 
der Verwalter die Nichtigkeit der 
Regelung in der Gemeinschafts-
ordnung nicht kennen, weil zu 
dieser Zeit die dahingehende 
Entscheidung des Bundesge-
richtshofs erst nach der Ver-

http://www.bundesgerichtshof.de/
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sammlung verkündet worden 
sei (BGH-Urteil vom 10.12.2010 
– V ZR 60/10 – ZIV 2011, 7). Die 
Pflichtwidrigkeit des Verwalters 
lag vielmehr darin, dass er nicht 
für eine vorherige Beschlussfas-
sung zur Entziehung des Stimm-
rechts in Entsprechung der 
Regelung in der Gemeinschafts-
ordnung gesorgt habe. Die 
Nichtteilnahme an der Abstim-
mung gründe somit nicht auf 
einem Beschluss oder einer 
Entscheidung der klagenden 

Miteigentümerin, sondern auf 
einer vom Versammlungsleiter 
hervorgerufenen Fehlvorstel-
lung über das Stimmrecht. Die 
Pflichtverletzung sei auch grob 
fahrlässig, weil sich die Voraus-
setzungen des Stimmrechtsaus-
schlusses ohne weiteres aus 
dem Wortlaut der Teilungserklä-
rung ergäbe.  
 
Dem Verwalter seien zutreffend 
nur 50% der Kosten auferlegt 
worden, weil die Berufungsfüh-

rer ein Mitverschulden an den 
entstehenden Kosten trügen, § 
254 BGB. Die für die Anwendung 
von § 49 Abs. 2 WEG erforderli-
che grobe Fahrlässigkeit könne 
i.d.R. nur angenommen werden, 
wenn die Anfechtungsklage 
auch evident begründet sei. Die 
Einlegung von Rechtsmitteln 
gegen evident begründete 
Klagen sei regelmäßig erfolglos, 
so dass ein Mitverschulden der 
Rechtsmittelführer anzunehmen 
sei (V ZB 15/14). 

 
 

Veranstaltungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Münsteraner Verwalterkonferenz 
19./20.1.2017 Möwenpick Hotel Münster 
 
Tehmen: 
 
Kosten für Fenster im WEG – Wer hat den Durchblick 
Rechtsanwalt Marcus Greupner 
 
Sind die noch ganz dicht? Wer zahlt, wenn Balkone repariert werden müssen? 
Rechtsanwalt Andre Leist 
 
Sprechanlagen, Lüfter, Absperrventile, Rauchwarnmelder D& Co. Definition von Sonder- und Gemeinschaftseigentum bei Anlage und Einrichtungen in 
Räumungen des Wohnungseigentums. 
Richter Wolfgang Dötsch 
 
Bauliche Veränderung ausschließlich durch Beschluss – Was bedeutet das für die Verwaltung ? 
Dr. Oliver Elzer 
 
Aktuelle Mietrechtsprechung 
Rechtsanwalt Malte Monje 
 
Das Übergabeprotokoll 
Rechtsanwalt Frank Weißenhorn 
 
Die Besonderheiten der Heizkostenabrechnung 
Rechtanwalt Michel Serw 
 
Immer Ärgre mit dem „Ex“ – Abwicklungsprobleme beim Verwalterwechsel 
Rechtsanwalt Rüdiger Fritsch 
 
Wie ist vorzugehen, wenn Schäden im Sondereigentum durch defektes Gemeinschaftseigentum entstehen? 
Prof. Dr. Martin Häublein 

 

http://www.bundesgerichtshof.de/
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Verbraucherpreisindex (VPI) 
 

 
17. Mitteldeutsches Verwalterforum am 26.1.2017 
Altes Schloss Dornburg, Dorngburg-Camburg 
 

Aus dem Inhalt: 

 
Update Eigentümerversammlung 2017 – Wichtige aktuelle Urteile zur Einberufung, Beschlussfassung und Protokollierung von Eigentümerversammlungen 
Herr Prof. Florian Jacoby 
 
Geltendmachung von Mängelrechten durch die Gemeinschaft gegenüber dem Bauträger bzw. Baufirmen – Grundwissen des Verwalters  
Dr. Andreas Ott, Berlin 
 
Die Versicherer blicken zurück und voraus – Was erwartet die Verwalter 2017? 
Special Thema: 
Die Vertrauensschadenversicherung des Verwalters 
– warum Sie jeder Verwalter haben muss: 
– Deckungskonzept 
– Haftungsfälle 
– Prämien 
Frau Sabine Leipziger 
 
Betriebskosten- und Hausgeldabrechnungen: 
Herr RA Stephan Scharlach 
 
Problemkreise Verwalterzustimmung und Gemeinschaftsordnung (insbes. Öffnungsklauseln), aktuelle Rechtsprechung 
Herr Notar Dr. Tobias Genske 

 

Deutscher Mietgerichtstag in Dortmund 
23.-25.3.2017, Kongresszentrum Westfalenhalle  

 

Aus dem Inhalt: 

 
Hohe Mieten, Stadtentwicklung und Leben im Quartier 
Referent: Oberbürgermeister a.D. Christian Ude, München 
 
Effizienz staatlicher Wohnraumförderungsmodelle und ihr Einfluss auf das Mietpreisniveau 
Referent: Prof. Dr. Michael Voigtländer, Köln 
 
Die gerechte Miete 
Prof. Dr. Beate Gsell, München 
 
Ist der Kündigungsschutz nach §§ 573, 574 BGB noch zeitgemäß? 
Referent: Prof. Dr. Friedemann Sternel, Hamburg  
 
Verbrauch von Kündigungsrechten  
Referent: Prof. Dr. Jan Dirk Harke, Jena 
 
Der kündigungsrelevante Rückstand  
Referent: Prof. Dr. Arnold Lehmann-Richter 
 

Arbeitskreise  

1. Übertragung der Schönheitsreparaturen und Instandhaltungsrechtsprechung des VIII. Senats auf die Gewerberaummiete 
Einführung von RA Ulrich Leo, Köln; Leitung VorsRiLG a.D. Dr. Hans Langenberg 
2. Der Unterlassungsanspruch bei vereinbarungswidriger Nutzung des Sondereigentums 
Einführung RiOLG Wolfgang Dötsch, Köln; Leitung: Dr. Rolf Bosse, Hamburg 
3. Mieterbelange in der Zwangsverwaltung 
Einführung von RA Michael Drasdo, Neuss; Leitung: RA´in Henrike Butenberg, München 
4. Vermietung an Touristen 
Einführung von Prof. Dr. Ansgar Staudinger, Bielefeld; Leitung Frau Dr. Jutta Hartmann, Berlin  

5. Konkurrenzschutz in der Gewerberaummiete 
Einführung von RA Isabelle Menn, Düsseldorf; Leitung RA Dr. Walter Fallak, Wiesbaden  
6. Folgen des Regressverzichts bei versicherbaren Schäden für das Mietverhältnis 
Einführung von VorsRiLG Dr. Werner Hinz, Itzehoe; Leitung: RA Prof. Dr. Hubert Schmidt, Koblenz  
7. Datenschutz im Mietverhältnis 
Einführung von MinRat Michael Will, München; Leitung RA Carsten Herlitz, Berlin  
8. Die Fälligkeit und Abrechnung der Kaution bei Vertragsende 
Einführung von Prof. Dr. Martin Häublein, Innsbruck; Leitung VorsRiLG Elmar Streyl, Krefeld  

 

Fristsetzungserfordernis für Vermieteransprüche bei Verletzung vertraglicher Pflichten 
Referent: Dr. Matthias Fervers, München 
 
Fälligkeit der Miete und Verzug im Fall der Minderung 
Referentin: VizPräsAG Dr Beate Flatow, Kiel 
 
Die Rechtsnatur der Betriebskostenabrechnung 
Referent: Prof. Dr. Florian Jacoby, Bielefeld 
 
Vertragsgestaltung bei unrenovierten Wohnungen - Freizeichnung und Nachfolgevereinbarungen 
Referent: RA Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, Köln 
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Die Liste des Verbraucherpreis-
index basiert auf dem Indexba-
sisjahr 2010. Im Februar 2013 
erfolgte der Wechsel des Basis-
jahres 2005 auf 2010. Die Ände-
rung des Basisjahres findet alle 5 
Jahre statt. Das statistische 
Bundesamt überarbeitet dabei 
auch die statistischen Werte der 
letzten 5 Jahre. Erforderlich wird 
dies vor allem aufgrund eines 
nachträglich ermittelten, geän-
derten Verbraucherverhaltens. 
 
Vorstehende Darstellungen 
beziehen sich auf Verträge mit 
Indexanpassung seit dem 

1.1.2003. Für ältere Zeiträume 
kann die Ermittlung der Ände-
rung vor allem dann Schwierig-
keiten bereiten, wenn die Ver-
tragsparteien es in der Vergan-
genheit versäumt haben, eine 
Anpassung durchzuführen oder 
ein anderer Index verwandt 
wurde.  Das Statistische Bun-
desamt bietet unter dem fol-
genden Link einen Onlinerech-
ner zur Berechnung von Schwel-
lenwerten und Veränderungsra-
ten von Wertsicherungsklauseln, 
die auf Verbrauchpreisindizes 
basieren.  

Hinsichtlich des vormals vom 
Bundesamt für Statistik ermit-
telten Index für die Lebenshal-
tung eines 4-Personen-
Arbeitnehmer-Haushalts wird 
auf die Umrechnungsmöglich-
keit gemäß BGH-Urteil vom 
4.3.2009 (XII ZR 141/07), ZIV 
2009, 47 verwiesen.  
Soweit der Vertrag noch älter ist 
und/oder andere Indizes ver-
wendet wurden, berechnet das 
Statistische Bundesamt gegen 
eine Entgelt von 30 € auch diese 
Teuerungsrate. 

 
 
Basis: 2010 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Januar 89,1 90,1 91,4 93,1 94,7 97,4 98,3 99,0 100,7 102,8 104,5 105,9 105,5 106,1 

Februar 89,6 90,3 91,8 93,5 95,1 97,8 98,9 99,4 101,3 103,5 105,1 106,4 106,5 106,5 

März 89,7 90,6 92,2 93,5 95,3 98,3 98,7 99,9 101,9 104,1 105,6 106,7 107,0 107,3 

April 89,4 90,9 92,0 93,8 95,8 98,1 98,8 100,0 101,9 103,9 105,1 106,5 107,0 106,9 

Mai 89,2 91,1 92,2 93,8 95,8 98,7 98,7 99,9 101,9 103,9 105,5 106,4 107,1 107,2 

Juni 89,5 91,1 92,3 94,0 95,8 98,9 99,0 99,9 102,0 103,7 105,6 106,7 107,0 107,3 

Juli 89,7 91,3 92,7 94,4 96,3 99,5 99,0 100,1 102,2 104,1 106,1 107,0 107,2 107,6 

August 89,7 91,4 92,8 94,2 96,2 99,2 99,2 100,2 102,3 104,5 106,1 107,0 107,2 107,6 

September 89,6 91,2 92,9 93,9 96,4 99,1 98,9 100,1 102,5 104,6 106,1 107,0 107,0 107,7 

Oktober 89,6 91,3 93,0 94,0 96,6 98,9 98,9 100,2 102,5 104,6 105,9 106,7 107,0 107,9 

November 89,4 91,1 92,7 94,0 97,1 98,4 98,8 100,3 102,7 104,7 106,1 106,7 107,1 108,0 

Dezember 90,1 92,1 93,4 94,7 97,7 98,8 99,6 100,9 102,9 105,0 106,5 106,7 107,0  

 
 
 

Verzugszinssätze 
 

Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines 
Anspruchs den Schuldner durch 
eine Mahnung in Verzug setzen 
(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der 
Mahnung gleichgestellt sind die 
Klageerhebung sowie der Mahn-
bescheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB). 

Einer Mahnung bedarf es nicht, 
wenn für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt 
ist, die Leistung an ein vorausge-
hendes Ereignis anknüpft, der 
Schuldner die Leistung verwei-
gert oder besondere Gründe 
den sofortigen Eintritt des Ver-

zugs rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 
BGB).  
Bei Entgeltforderungen tritt Ver-
zug spätestens 30 Tage nach 
Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung ein; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, allerdings nur, 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Wertsicherungsklauseln/Internetprogramm.html
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wenn hierauf in der Rechnung 
besonders   hingewiesen wurde, 
(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB).  
Im Streitfall muss allerdings der 
Gläubiger den Zugang der Rech-
nung (nötigenfalls auch den 
darauf enthaltenen Verbrau-
cherhinweis) bzw. den Zugang 
der Mahnung beweisen.  
 
Während des Verzugs ist eine 
Geldschuld zu verzinsen (§ 288 
Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf 

Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbrau-
cher nicht beteiligt sind, neun 
Prozentpunkte (nur bei Ent-
gelten) über dem Basiszinssatz 
(§ 288 Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 
BGB). Diese Regelung gilt erst 
seit 29.7.2014. Davor belief sich 
dieser Zinssatz auf 8 %, Art. 229 
§ 34 EGBGB. Nähere Informati-
onen hierzu erhalten Sie auch in 
der ZIV 2014, S. 51. 
Der Basiszinssatz verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines 

jeden Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Verände-
rung des Basiszinssatzes gestie-
gen oder gefallen ist. Bezugs-
größe ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden 
Halbjahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 
BGB). 

 
 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
 

Zeitraum  Basis-
zins-
satz % 

Ver-
zugs-
zinssatz 
% 

Entgelt 
ohne 
Verbrau-
cherbetei-
ligung % 

Zeitraum Basiszins-
satz % 

Ver-
zugs-
zins-
satz % 

Entgelt 
ohne 
Verbrau-
cherbe-
teiligung 
% 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.1. bis 30.6.2013 -0,13 4,87 7,87 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   1.7. bis 31.12.2013 -0,38 4,62 7,62 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.1. bis 30.6.2014 -0,63 4,37 7,37 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.7. bis 28.07.2014* -0,73 4,27 7,27 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 29.7. bis 31.12.2014* -0,73 4,27 8,27 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 1.1. bis 30.6.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 1.7. bis 31.12.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 1.1. bis 30.6.2016 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 1.7. bis 31.12.2016 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12     

* Zur  Änderung siehe Text  oben. 
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www.Kanzlei-schultze.de  
Rechtsanwalt 
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